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Akteur:innen der Sicherheit 
Benjamin Derin & Tobias Singelnstein 

5.1 Sicherheit als Feld und Zielvorstellung 

Das Thema Sicherheit hat in den vergangenen Jahrzehnten in 
Deutschland einen substanziellen Bedeutungszuwachs und Bedeu-
tungswandel erfahren. Das gesellschaftliche Streben nach Sicherheit 
ist auf nahezu allen Ebenen intensiver und umfassender geworden 
und hat sich dabei zeitlich nach vorne verlagert. Schon immer ein 
Grundbedürfnis von Menschen und ihren Gemeinschaften, ist Sicher-
heit inzwischen zu einer der zentralen Perspektiven der Konstruktion 
sozialer Wirklichkeit sowie zum „Goldstandard des Politischen“ 
(Daase, 2010, S. 139) geworden. Und auf zeitlicher Ebene geht es da-
rum, Risiken immer früher zu identifizieren, damit sich die ihnen inne-
wohnenden Gefahren schon nicht materialisieren können. Risikomin-
imierung und Gefahrenprävention sind die Schlagwörter, die sich im 
behördlichen Duktus etwa als die Rede vom „Vor-die-Lage-Kommen“ 
manifestieren. 

Inhaltlich hat sich das alltagspolitische Verständnis von Sicherheit ei-
nerseits verengt auf die Bereiche „Kriminalität“ und „Terrorismus“ im 
Sinne des relativ modernen Begriffs der „Inneren Sicherheit“ (Lange, 
2006, S. 127 ff.), der zwar grammatikalisch nur zwischen einem Innen 
und Außen zu differenzieren scheint,1 heute aber vor allem dafür 
steht, dass es um Straftaten, Terroranschläge und Staatsschutz geht – 
und nicht etwa die Sicherheit vor Armut, Krankheit, Einsamkeit, Ar-
beitslosigkeit oder den Folgen des Klimawandels. Andererseits wird 
das Anwendungsfeld dieses inhaltlich verengten Sicherheitsbegriffs 
stetig erweitert, indem vielfältige soziale Probleme und gesellschaft-
liche Konflikte in einem als „Versicherheitlichung“ bezeichneten Pro-
zess verstärkt als Sicherheitsprobleme verstanden und behandelt 
werden – von Wohnungslosigkeit und Suchtkrankheiten über Sexar-
beit und Gesundheitsvorsorge bis hin zum Umgang mit Migration. Die 

 
1  Zum Verhältnis von innerer und äußerer Sicherheit und der Internationa-

lisierung der „Inneren Sicherheit“ im Zuge des erweiterten Sicherheitsbe-
griffs vgl. Daase, 2010. 
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Topoi der so aufgefassten Sicherheit haben ein enormes Maß an öffentlicher Relevanz 
und politischer Schlagkraft, formen Diskurse, beherrschen Wahlkämpfe und bestimmen 
Agenden. Die Produktion einer bestimmten Vorstellung von Sicherheit (nicht aber zwin-
gend auch der entsprechenden Realität in Form objektiver Sicherheit) und die Befassung 
mit den als zugehörig präsentierten Bedrohungsszenarien stellt eine der obersten gesell-
schaftlichen Prioritäten dar. Da das Streben nach immer vollkommenerer Sicherheit per 
Definition unerfüllbar ist – und die Fokussierung darauf im Gegenteil zur Entdeckung im-
mer neuer Unsicherheiten führt  (Münkler & Herfried, 2010, S. 12 f.) – handelt es sich um 
ein politisches perpetuum mobile. 

Diese Entwicklung – die je nach Perspektive als Sicherheitsparadigma, Primat der Präven-
tion oder Übertritt in die Sicherheitsgesellschaft gefasst wird – stärkt notwendigerweise 
die Institutionen, die mit der Gewährleistung einer derart verstandenen Sicherheit be-
fasst sind – also die Akteur:innen der „Inneren Sicherheit“. Dies betrifft ihre Position im 
staatlichen Gefüge, ihre rechtlichen Befugnisse, ihre finanzielle und personelle Ausstat-
tung, ihren diskursiven Einfluss und ihre Rolle in der Gesellschaft insgesamt. Dabei ent-
steht ein gewisser Kreislauf-Effekt: In einem gesellschaftlichen Klima, in dem beispiels-
weise die Verhinderung künftiger terroristischer Anschläge durch Polizei und Geheim-
dienste weit oben auf der Tagesordnung steht, werden diese Stellen mit erweiterten Be-
fugnissen, neuer Ausrüstung oder mehr Personal ausgestattet – teils zur tatsächlichen 
Problembearbeitung, teils zur Symbolisierung staatlicher Handlungsfähigkeit. Der öffent-
liche Blick und die mediale Aufmerksamkeit richten sich auf sie. Ihre Stellung gegenüber 
anderen staatlichen Institutionen (etwa Politik, Innenverwaltungen oder Medien) und ihr 
allgemeiner diskursiver Einfluss (etwa durch Presseberichterstattung, eigene Kommuni-
kation in den sozialen Medien oder Anhörungen in Gesetzgebungsverfahren) wachsen. 
Dieser Einfluss fördert wiederum die weitere Etablierung solcher sicherheitspolitischen 
Themen auf der Tagesordnung, legt die weitere Verstärkung von Sicherheitsbehörden 
nahe und so weiter. 

Drittens handelt es sich bei Sicherheit nicht nur um ein auslegungsbedürftiges und inter-
pretationsoffenes Konzept, sondern zudem um ein inhärent fragmentarisches: Sicherheit 
stellt sich aus unterschiedlichen Perspektiven und für unterschiedliche Beteiligte sehr un-
terschiedlich dar, sodass es nicht die eine Sicherheit gibt. Es stellt sich daher die Frage, 
wessen Sicherheit jeweils gemeint ist bzw. welche Sicherheiten und Sicherheitsverständ-
nisse miteinander konkurrieren. Im innerdeutschen politischen Diskurs sind Forderungen 
nach „mehr Sicherheit“ beispielsweise regelmäßig im Sinne eines restriktiven Asylrechts 
und Grenzregimes gemeint – also einer Sicherheit vor bestimmten Formen von Migration, 
ihren vermeintlichen Folgen oder gar den Migrant:innen selbst –, während für eine vor 
dem Bürgerkrieg aus Äthiopien nach Deutschland geflüchtete Familie die Gewährung von 
Asyl Sicherheit, die Verweigerung hingegen Unsicherheit bedeuten. Und bei der Diskus-
sion um Racial Profiling hierzulande ist sichtbar geworden, dass Teile der Bevölkerung 
durch die Präsenz von Polizei verunsichert werden, weil sie aufgrund ihrer Erfahrungen 
ungerechtfertigte Kontrollen befürchten, obwohl ebendiese Polizeipräsenz eigentlich der 
Herstellung von Sicherheit gewidmet ist – aber eben immer in einem bestimmten Sinne. 
Insofern beruht die Produktion von Sicherheit gerade auch darauf, zu signalisieren, wer 
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vor wem beschützt wird, wer zu Beschützende und wer Gefährdende sind und wessen 
Ordnungsvorstellungen durchgesetzt werden (Derin & Singelnstein, 2022, S. 47 ff.). 
Schließlich ist zwischen mehreren Ebenen von Sicherheit zu differenzieren. So deckt sich 
das subjektive Sicherheitsgefühl regelmäßig nicht mit der objektiven Sicherheitslage 
(siehe dazu auch den Beitrag von Kemme, Bendler & Struck in diesem Band): Einerseits 
hat die Forschung vielfach gezeigt, dass das Sicherheitsempfinden der tatsächlichen Si-
cherheitslage, soweit diese messbar ist, mitunter geradezu diametral entgegensteht und 
Bedrohungslagen vielfach über- oder unterschätzt werden; andererseits werden Maßnah-
men wie das sichtbare Tragen von Maschinenpistolen durch Polizei auf Weihnachtsmärk-
ten zwar im Namen des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung ergriffen, können aber sub-
jektiv auch eher zu Verunsicherung führen (zuletzt etwa Schipper-Kruse & Schroeder, 
2022, S. 23).  

Bei der gesellschaftlichen Thematisierung und Bearbeitung von Sicherheitsfragen geht es 
daher nicht nur um die Herstellung von Sicherheit, sondern kann das Handeln der Ak-
teur:innen auch anderen Zwecken dienen. So kann das Agieren auf diesem Feld unabhän-
gig von tatsächlichen Auswirkungen auf (objektive oder subjektive) Sicherheiten die 
Handlungsfähigkeit von Staat, Behörden und/oder Politik symbolhaft darstellen; es kann 
die Herrschaft einer bestimmten Ordnung und eines bestimmten Wertesystems vor an-
deren aufzeigen; es kann definieren, wer zum gesellschaftlichen Innen und wer zum Au-
ßen gehört, wer sich bei der Mehrheitsgesellschaft und wer am Rand befindet, wer also 
„Wir“ und wer „die Anderen“ sind; und es kann insofern auch die Macht- und Rollenver-
hältnisse der Beteiligten hervorheben, zementieren oder gestalten.  

5.2  Entwicklung der Sicherheitsarchitektur und der Akteur:innen in 
Deutschland 

Als Akteur:innen der Sicherheit im eben beschriebenen Kontext kommt prinzipiell eine 
große Bandbreite gesellschaftlicher Instanzen in Betracht. Die klassischen Bereiche um-
fassen Militär, Geheimdienste, Polizei und ähnliche Sicherheitsbehörden auf staatlicher 
Ebene sowie daneben private Sicherheitsdienstleistende. Darüber hinaus ließen sich aber 
auch Politik, Justiz, Medien, Wissenschaftler:innen oder die organisierte Öffentlichkeit als 
Akteur:innen im weiteren Sinne benennen (vgl. etwa bei Westermeier & Carl, 2018). Denn 
nahezu in jeder Sphäre des sozialen Zusammenlebens werden Beiträge zu dem Aushand-
lungsprozess geleistet, der bestimmt, was wir unter Sicherheit verstehen und welche 
Maßnahmen auf diesem Gebiet ergriffen werden. Staatsanwaltschaften, die eine Tele-
kommunikationsüberwachung beantragen; Politikerinnen, die die Ausweitung gesetzli-
cher Befugnisse für Geheimdienste fordern oder im Parlament beschließen; Journalisten, 
die über terroristische Bedrohungen oder rechtswidrige Überwachungsmaßnahmen be-
richten; Kriminologinnen, die das Dunkelfeld eines Kriminalitätsbereichs erforschen; Bür-
gerinnen, die ihre Häuser mit Alarmanlagen ausstatten – sie alle agieren auf dem Feld der 
Sicherheit. Der folgende Text konzentriert sich auf Sicherheitsakteur:innen im engeren 
Sinne und dort insbesondere auf die Polizei als heute bedeutendste Akteurin der „Inneren 
Sicherheit“. 
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5.2.1  Militär 

Das Militär hat über Jahrtausende hinweg eine Hauptrolle in der staatlichen Sicherheits-
produktion gespielt. Vor allem mit der Entstehung von Polizeien im modernen Sinne zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts und der zunehmenden Trennung von inneren und äußeren 
Sicherheitsaufgaben setzte jedoch eine schrittweise Verdrängung des Militärs aus dem 
innerstaatlichen Sicherheitsalltag ein. Nach teils heftigen Auseinandersetzungen über Ein-
fluss und institutionelle Rollenverteilung noch bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts 
hinein ist die Bedeutung der Streitkräfte für die „Innere Sicherheit“ in den meisten Staa-
ten des globalen Nordens heute vergleichsweise gering. Dieses Kräfteverhältnis zwischen 
Militär und Polizei ist weder selbstverständlich noch unveränderlich, sondern einerseits 
Folge der beschriebenen Entwicklungen und andererseits Ausdruck einer bestimmten ge-
genwärtigen Verfasstheit der Gesellschaft. Insbesondere die Internationalisierungsten-
denzen der Inneren Sicherheit im Zuge des erweiterten Sicherheitsbegriffs (Daase, 2010), 
aber auch aktuelle geopolitische Trends und innenpolitische Verschiebungen könnten sich 
mittelfristig auf die Rolle des Militärs im Innern auswirken. 

5.2.2  Geheimdienste 

Auch Geheimdienste – hierzulande die Verfassungsschutzämter, der Bundesnachrichten-
dienst (BND) und der Militärische Abschirmdienst (MAD) – nehmen mit ihrem enger ge-
schnittenen Aufgabenprofil, ihrer (nicht zuletzt durch das Trennungsgebot vorgegebenen) 
Zuständigkeit für Informationsgewinnung anstelle von Intervention und ihrer vergleichs-
weise geringen Präsenz im öffentlichen Leben eine weniger gewichtige Stellung unter den 
Akteur:innen der „Inneren Sicherheit“ ein als die Polizei. Dies ist zum Teil ebenfalls auf die 
genannten historischen Entwicklungen zurückzuführen. Bemerkenswert ist beispiels-
weise, dass derzeit in Deutschland bestimmte auch bei den Geheimdiensten denkbaren 
Aufgabengebiete an andere Behörden ausgegliedert sind, etwa an das Bundesamt für Si-
cherheit als mittelbare Nachfolgebehörde der noch dem BND zugehörigen Zentralstelle 
für das Chiffrierwesen.  

Zugleich ist auch die Rolle der Geheimdienste keineswegs feststehend, sondern auch hier 
vom jeweiligen gesellschaftlichen Kontext abhängig. So haben sich die aufgezeigten Ver-
schiebungen in den Sicherheitsdiskursen auch in einem Ausbau der Befugnisse der Ge-
heimdienste niedergeschlagen. Im Fokus standen hierbei insbesondere die frühzeitige Er-
mächtigung zum Einsatz von Staatstrojanern durch Quellen-TKÜ und Online-Durchsu-
chung. Aber auch die Erweiterung von Abhörbefugnissen, des Zugriffs auf Bank-, Post- 
oder Telekommunikationsdaten und die Einrichtung gemeinsamer Plattformen wie der 
zentralen Antiterrordatei und dem Gemeinsamen Terrorismus-Abwehrzentrum haben die 
Handlungsmöglichkeiten der Dienste ausgeweitet.  

Bemerkenswert sind darüber hinaus aktuelle Vorstöße zu Reformen in Richtung weitrei-
chenderer Befugnisse und geringerer Begrenzungen. Begünstigt werden solche Forderun-
gen durch die aufflammenden Kriege im nahen politischen Bezugsraum Deutschlands und 
der EU wie etwa in der Ukraine, dem Nahen Osten oder Berg-Karabach. So kündigte Ver-
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teidigungsminister Boris Pistorius im August 2023 an, in Zeiten des russischen Angriffs-
kriegs gegen die Ukraine müsse sich Deutschland der wachsenden Bedrohung anpassen 
und seine Spionageabwehr ausbauen (tagesschau, 2023a). Kurz zuvor hatten zwei ehe-
malige BND-Präsidenten medienwirksam eine veränderte Sicherheitsarchitektur im Sinne 
eines Ausbaus der Dienste, der Ausweitung ihrer Befugnisse, des Rückbaus von Kontroll-
mechanismen und mehr Anerkennung gefordert (tagesschau, 2023b). Und der einfluss-
reiche „Gesprächskreis Nachrichtendienste in Deutschland“ (GKND) forderte u.a. im Mai 
2023 eine „Zeitenwende auch für die Nachrichtendienste“, verlangte dabei dringend die 
„Befähigung“ und „Ertüchtigung“ der Dienste und erklärte insofern einen „Mentalitäts-
wandel“ für notwendig (GKND, 2023). Der Ende August 2023 vom Kabinett beschlossene 
Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Nachrichtendienstrechts ist bereits vielfach als mit 
der Verfassung nicht zu vereinbarende Befugnisausweitung kritisiert worden. 

5.2.3  Private Sicherheit 

Im Rahmen der Ökonomisierung zentraler Bereiche der Gesellschaft (Singelnstein & 
Stolle, 2012, S. 103 ff.) und der Privatisierung von Sicherheit treten zunehmend (wieder) 
private Sicherheitsakteur:innen auf. Auf dem Feld der „Inneren Sicherheit“ – also abseits 
der Beteiligung privater Unternehmen an internationalen Konflikten, der Bewachung von 
Handelsrouten und dergleichen – sind hier vor allem Wach- und Sicherheitsdienste ge-
meint, hat sich aber auch ein gewaltiger Sicherheitsmarkt rund um Home-Security-Sys-
teme, Pfefferspray und Schreckschusswaffen, Katastrophenvorsorge, Selbstverteidi-
gungskurse, digitale Schutzmaßnahmen und ähnliches etabliert. Eine weitere Facette pri-
vater Sicherheitsakteur:innen stellen Gruppen aus dem Bereich der sog. Bürgerwehren 
bzw. des Vigilantismus dar. 

5.2.3.1  Sicherheitswirtschaft 

Die private Sicherheitswirtschaft wächst seit Jahrzehnten. 2021 vermeldete die Branche 
einen Umsatz von 10,3 Milliarden Euro, der Großteil davon für private Wach- und Sicher-
heitsdienste (Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V., 2023, S. 5). Damit haben sich 
die gemeldeten Umsätze seit 2010 mehr als verdoppelt (damals 5,03 Milliarden Euro) und 
seit 1996 mehr als vervierfacht (damals 2,41 Milliarden, s. Singelnstein & Stolle, 2012, S. 
103). Ende 2022 waren 272.607 Beschäftigte in der Branche tätig – nahezu so viele wie 
bei den deutschen Polizeien und ein Anstieg um rund 780 % seit 1980 (Bundesverband 
der Sicherheitswirtschaft e.V., 2023, S. 12 f.). Vor dem Hintergrund der seit den 1980er-
Jahren zu beobachtenden zunehmenden Kommodifizierung – also des Zur-Ware-Ma-
chens – zahlreicher gesellschaftlicher Sphären bedeuten die beschriebenen gesellschaft-
lichen Veränderungen eine „enorm gestiegene Nachfrage nach Sicherheit“ (Singelnstein 
& Stolle, 2012, S. 104). „Sicherheit“ wird so zu einem von Privaten zu erwerbenden und 
damit von Privaten angebotenen Gut.  

Die Privatisierung von Sicherheitsaspekten hat mehrere Konsequenzen. Zum einen wer-
den die Grenzen zwischen Staat und Privaten verwischt. Im Einzelfall ist schon nicht im-
mer erkennbar, ob es sich etwa beim (teils bewaffneten) Sicherheitspersonal in öffentli-
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chen Verkehrsmitteln oder an Bahnhöfen um staatliche oder private Akteur:innen han-
delt, welche Befugnisse ihnen zustehen und wie hiergegen Rechtsschutz zu erlangen wäre 
– insbesondere, wenn es sich um eine Public-Private-Partnership handelt, also ein Tätig-
werden privater Sicherheitsunternehmen für öffentliche Stellen. Deutlich zu Tage getre-
ten sind die Probleme dieser Verflechtung bei Gewaltexzessen privater Sicherheits-
dienste, die vom Staat zur Kontrolle von Asylbewerberunterkünften engagiert wurden. 
Unter anderem aus Unterkünften in Burbach, Bamberg, Halberstadt und Suhl sind Fälle 
rassistischer Beleidigungen, Misshandlungen, schikanierender Durchsuchungen oder 
schwerer Gewalt seitens – zum Teil rechtsextrem vernetzten – Security-Mitarbeitenden 
bekannt geworden, deren Aufklärung die zuständigen Behörden nur schleppend betrie-
ben (Siepmann & Sylvan, 2023; Thamm, 2020; Huke, 2022). 

Zum anderen wird Sicherheit damit einer Marktlogik unterworfen, der zufolge Gefahren 
und Kriminalität – dem ökonomischen Versicherungsgedanken folgend – als Risiken nach 
Effizienzkriterien verwaltet werden. Dies begünstigt eine „Ungleichverteilung des Gutes 
Sicherheit“ (Singelnstein & Stolle, 2012, S. 106). Zugleich stellt sich die Frage des Gewalt-
monopols bzw. der Verteilung staatlicher Macht. Der Staat delegiert eine seiner Kernauf-
gaben teilweise an Private und stattet diese so mit staatlich vermittelter Macht aus. Den-
noch handelt es sich dabei nicht um staatsfreie Zonen, aus denen sich die öffentliche Hand 
zurückgezogen hätte, sondern eben um eine durch den Staat vermittelte Machtdelega-
tion, der hierfür den Rahmen vorgibt und darüber seinen Zugriff behalten oder sogar aus-
weiten kann, ohne aber selbst für die detaillierte Administration und für die Gewährleis-
tung von Rechtsschutz verantwortlich zu sein. Tatsächlich werden bei der Privatisierung 
von Sicherheit zwar die staatlichen Kapazitäten und Bemühungen zur Gewährleistung von 
Sicherheit objektiv verringert, das dominierende Sicherheitsparadigma bewirkt aber zu-
gleich eine wirkmächtige Zunahme der staatlichen Befassung mit und Thematisierung von 
Sicherheit, deren öffentliches Bespielen weiterhin zu einer der obersten – wenngleich 
vielfach symbolischen – Prioritäten von Politik und staatlichen Sicherheitsakteur:innen 
zählt. Weder mit Blick auf die Reichweite des eigenen Zugriffs noch hinsichtlich der öf-
fentlichen Wahrnehmung scheinen staatliche Akteur:innen also daran interessiert, diesen 
Topos an Private zu überlassen, die in Folge der Privatisierung faktisch aber eine erhebli-
che Rolle eingenommen haben. 

Im Zwischenraum zwischen privaten und staatlichen Akteur:innen befinden sich Einrich-
tungen wie die Sicherheitswachten in Sachsen oder Bayern. Hierbei handelt es sich um 
Bürger:innen, die keine Polizist:innen sind, aber ehrenamtlich für eine Aufwandsentschä-
digung und in Uniform die Straßen bestreifen und dabei auch Befugnisse zu Befragungen, 
Identitätsfeststellungen, Platzverweisungen und Datenübermittlung haben (vgl. Art. 4 ff., 
10, 16 Gesetz über die Sicherheitswacht in Bayern; Krahmer, 2018, S. 82). 

5.2.3.2  „Bürgerwehren“ 

Ebenfalls zu den privaten Sicherheitsakteur:innen können sog. Bürgerwehren gerechnet 
werden, worunter durchaus verschiedene Phänomene gefasst werden. Im Gegensatz zur 
privaten Sicherheitswirtschaft, bei der Sicherheit als käufliches Gut von Privaten angebo-
ten wird oder private Dienstleistende staatliche Aufgaben übernehmen, formieren sich 
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Bürgerwehren als Ersatz, Alternativen oder Gegenentwürfe zur staatlichen Ordnung. Sie 
dringen bewusst in die Räume staatlicher Ordnungsproduktion vor und besetzen diese – 
meist entweder mit der Begründung, dass der Staat seine Ordnung dort nicht durchsetze, 
oder in Opposition zu ihr. Dies erfolgt regelmäßig nicht entgeltlich, stellt dafür (bzw. ge-
rade deshalb) den staatlichen Herrschaftsanspruch und sein Gewaltmonopol potenziell 
eher in Frage (dazu sogleich). Moderne bürgerwehrartige Gruppen sind eng mit dem ge-
waltaffinen Vigilantismus (zum Begriff Quent, 2015, S. 129) und sog. Selbstjustiz verknüpft 
und maßen sich in unterschiedlichem Ausmaß staatliche oder quasistaatliche Autorität 
an. 

Seit 2015 sind Bürgerwehren hierzulande verstärkt in Erscheinung getreten und werden 
dabei überwiegend als rechtspopulistisches oder rechtsradikales Phänomen eingeordnet. 
Einschlägige Organisationen wie die „Soldiers of Odin“ oder „Wodans Erben“, aber auch 
unzählige weniger bekannte „Bürgerstreifen“, „Bürgerwehren“ und vergleichbare Grup-
pen tummeln sich in diesem Feld. Die Bandbreite der politischen Ausrichtung, Motivation, 
Handlungsfelder und des Verhältnisses zum Staat ist groß. Manche Gruppen sind fest in 
der rechtsradikalen Szene verwurzelt und versuchen öffentliche Räume zu besetzen, von 
ihnen als unerwünscht markierte Menschen zu verdrängen und ihre bestehende Gegner-
schaft zur herrschenden Ordnung zu verdeutlichen. Andere sehen sich als unpolitisch, ver-
suchen, sich von rechten Bestrebungen zu distanzieren und sind um Anerkennung durch 
Staat und Polizei bemüht. Zur Kategorisierung sind etwa Differenzierungen vorgeschlagen 
worden zwischen „institutionalisierten Bürgerwehren“, die in der Bevölkerung verankert 
sind, mit lokalen Behörden kooperieren und keine politischen Forderungen postulieren; 
„autonomen Bürgerwehren“, die weniger verankert und kooperativ sind und eigene poli-
tische Forderungen durchsetzen wollen; und „aktivistischen Bürgerwehren“, die eng in 
die rechte Szene und deren politische Agenda eingebunden sind (so Bust-Bartels, 2021). 
In Bezug auf gewaltaffinen Vigilantismus sind die Kategorien des „Handeln an Stelle des 
Staates“, „Handeln als der bessere Staat“ und „Handeln jenseits des Staates“ entwickelt 
worden (Schmidt-Lux, 2013). Teilweise wird danach unterschieden, ob sich der Vigilantis-
mus in erster Linie gegen marginalisierte Gruppen selbst richtet, darüber hinaus auch ge-
gen vermeintliche politische Gegner:innen, oder sogar gegen die staatliche Ordnung an 
sich (Quent, 2015). 

Bürgerwehren sind kollektive private Akteur:innen, deren Verhältnis zu den staatlichen 
Akteur:innen von Ambivalenz geprägt ist. Sie können als Symptom des veränderten sozi-
alen und staatlichen Umgangs mit Sicherheit verstanden werden und fluktuieren je nach 
Inkarnation und gesellschaftlichen Bedingungen zwischen Unterstützung, Ergänzung, Er-
satz, Infragestellung und Aufhebung staatlicher Macht. Gemein ist ihnen, dass sie allen-
falls sehr begrenzt in der Lage oder überhaupt darauf ausgerichtet sind, tatsächlich Si-
cherheit zu schaffen. In Ermangelung einer demokratischen Legitimationsbasis handelt es 
sich gewissermaßen um entfesselte Manifestationen einer hyperpartikularisierten Sicher-
heitsinterpretation, die aus anderen gesellschaftlichen Perspektiven Unsicherheit be-
wirkt. Dies ist offensichtlich, soweit die Aktivitäten auf die Einschüchterung oder Bekämp-
fung bestimmter Gruppen oder den Ausbau des eigenen politischen Einflusses abzielen. 
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Aber auch bei weniger polarisierenden Organisationen, die etwa durch die Präsenz an öf-
fentlichen Orten die soziale Kontrolldichte zu erhöhen suchen, kann einerseits nur Sicher-
heit aus der spezifischen Perspektive der Beteiligten angestrebt werden, andererseits 
eine Verbesserung der objektiven Sicherheitslage mit Blick auf die Erkenntnisse der Kri-
minologie zur beschränkten kriminalpräventiven Wirkung vergleichbarer situativer Kon-
trollmaßnahmen  (Singelnstein & Kunz, 2021, S. 403 ff.) eher nur in Form vorübergehender 
Verdrängungseffekte auf lokaler Ebene und bezüglich ganz bestimmter, sichtbarer Arten 
von Abweichung erwartet werden. Womöglich liegt der tatsächliche Effekt insoweit vor 
allem im Bereich der Selbstwirksamkeitswahrnehmung der Agierenden. 

5.2.4  Polizei 

Bedeutendste Sicherheitsakteurin ist in Deutschland derzeit die Polizei, wie sich anhand 
ihrer Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten anschaulich nachzeichnen lässt: So-
wohl ihre Befugnisse als auch Ressourcen und gesellschaftliche Bedeutung sind in der 
Bundesrepublik stetig gewachsen.  

In den 1980er-Jahren wurden die Aufgaben der Vorsorge und Verhütung von Gefahren in 
das Polizeirecht der Länder aufgenommen und die Polizeien somit formell damit beauf-
tragt, Gefahren zu bekämpfen, bevor sie entstehen. Die Polizeigesetze waren seitdem re-
gelmäßig Gegenstand von Befugniserweiterungen. Inzwischen gehören etwa Telefon-
überwachung, Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung, Präventivgewahrsam, elektroni-
sche Fußfesseln, Aufenthalts- und Kontaktverbote, die Festlegung sog. gefährlicher oder 
kriminalitätsbelasteter Orte, intelligente Videoüberwachung und algorithmenbasierte Da-
tenauswertung zu den Befugnissen in der Gefahrenabwehr. Zugleich dürfen Befugnisse 
früher und unter geringeren Darlegungsanforderungen angewandt werden, wie sich bei-
spielsweise in den Rechtsfiguren des „Gefährders“ und der „drohenden Gefahr“ zeigt. 

Parallel sind auch die strafrechtlichen Befugnisse der Polizei gewachsen. Die strafpro-
zessualen Ermittlungseingriffe umfassen heute neben den o.g. technischen Überwa-
chungsmethoden unter anderem auch Funkzellenabfragen, langfristige Observationen, 
DNA-Reihenuntersuchungen, heimliche Beschlagnahmen, den großen Lauschangriff oder 
den weitläufigen Einsatz verdeckter Ermittler:innen. Zugleich findet auf dem Gebiet des 
Strafrechts auch eine materielle Ausweitung statt, also eine Erweiterung bestehender und 
Einführung neuer Tatbestände. Damit vergrößert sich das Handlungs- und Zugriffsfeld der 
Polizei, weil immer mehr Verhaltensweisen eine strafrechtliche Intervention zulassen und 
so Anknüpfungspunkte für strafprozessuale Eingriffe bieten.  

Die wachsende Bedeutung der Polizei spiegelt sich darüber hinaus in ihren Personalzah-
len wider. 2021 gab es in Deutschland gemessen in Vollzeitäquivalenten so viele Polizei-
beschäftigte wie noch nie seit der Einführung dieser Form der Erfassung vor rund 25 Jah-
ren (Statistisches Bundesamt, 2022, S. 90; Statistisches Bundesamt, 2021), mit steigender 
Tendenz. Auch bei der Ausstattung wird aufgerüstet: Von neuen Einheiten wie den BFE+ 
der Bundespolizei, die mit Sturmgewehren und gepanzerten Fahrzeugen ausgerüstet sind, 
über die jüngste Bestellung von 55 „Survivor R“, einem sog. Mine Resistant Ambush Pro-
tected Vehicle, für die Bundes- und Bereitschaftspolizeien bis zu millionenschweren IT-
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Großprojekten wie der Anschaffung von Big-Data-Analysesoftware etwa der Firma Palan-
tir.  

Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Bedeutung der Sicherheit im öffentlichen Dis-
kurs und der Ausweitung polizeilicher Aufgaben und Befugnisse wandeln sich auch die 
gesellschaftliche Bedeutung und das Selbstverständnis der Polizei. Bei immer mehr Prob-
lemfeldern richten sich die Augen der Öffentlichkeit und der Politik auf die Polizei, die als 
jederzeit verfügbare und für alle Lagen zuständige Ansprechpartnerin wahrgenommen 
wird. Im Zuge dessen kommt dieser gegenüber der Bevölkerung, aber auch der Politik, der 
Justiz und der Verwaltung ein stärkeres Gewicht im sozialen und staatlichen Gefüge zu. In 
der Folge verändert sich auch das Selbstbild der Organisation und ihrer Beschäftigten 
langsam von einer in erster Linie dienenden Funktion im demokratischen Rechtsstaat zu 
einer selbstbewussteren, eigenständigeren Rolle. Die Institution begibt sich vermehrt ak-
tiv in Debatten zu vielfältigen Themen, betreibt eigene PR-Arbeit in den (sozialen) Medien, 
sucht Handlungsspielraum zu gewinnen durch die Befreiung von der engen Bindung an als 
einschränkend empfundene rechtliche Begrenzungen, positioniert sich offensiv gegen Kri-
tik und externe Kontrolle und streitet für ureigene organisatorische oder auch politische 
Interessen. Die schrittweise Loslösung von der unmittelbaren Koppelung an den demo-
kratischen und gesetzlichen Auftrag („Die Polizei ist für die Gesellschaft da und ist dieser 
zu Rechenschaft verpflichtet“) und zum Erstarken als Instanz in eigenem Recht („Die Poli-
zei muss erst einmal gar nichts“2) kann als Verselbständigung der Polizei bezeichnet wer-
den (s. dazu sogleich). 

5.3  Strukturen und Probleme polizeilicher Sicherheitsproduktion – 
Schattenseiten der Polizei 

Nur scheinbar paradoxerweise gehen gerade die Dominanz des Sicherheitsparadigmas 
und die daraus folgende Hochphase polizeilicher Bedeutung und Befugnisse mit einem 
intensiveren Hinterfragen polizeilichen Handelns und einer breiten Diskussion um die 
Rolle einher, die Polizei in der Gesellschaft spielen soll. Denn die neue gesellschaftliche 
Rolle der Polizei und ihre Stellung innerhalb der Sicherheitsarchitektur heben ihre spezifi-
schen Schattenseiten3 hervor: Wie jede Organisation und jeder mit der – nicht zuletzt ge-
waltsamen – Durchsetzung von Ordnung und Herrschaft betraute Apparat bringt auch die 
Polizei notwendigerweise Dysfunktionalitäten, Konflikte und Probleme mit sich.  

 
2  So etwa der Vorsitzende der DPolG Rainer Wendt (2022): „‘Die Polizei muss diese strukturellen 

Probleme anerkennen und sie angehen.‘ Falsch. Die Polizei und auch wir als Deutsche Polizei-
gewerkschaft (DPolG) müssen erst einmal gar nichts.“ 

3  Begrifflich angelehnt an die „dunkle Seite“ des Strafrechts bei Kölbel (2019). 
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5.3.1  Verselbständigung als Herausforderung für den demokratischen Rechts-
staat 

Der Polizei als machtvoller gesellschaftlicher Organisation wohnt eine Tendenz zur Ver-
selbständigung inne, die sich auf politischer, kultureller und rechtlicher Ebene zeigt. 

Auf politischer Ebene wird diese Tendenz dort sichtbar, wo die Polizei nicht nur politische 
Entscheidungen umsetzt, sondern selbst Politik macht, ihre Interessen einbringt und mit-
unter durchsetzt. Auf der Bühne der Öffentlichkeit passiert dies vor allem über die beiden 
großen Gewerkschaften, die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und die Deutsche Polizeige-
werkschaft (DPolG). Die polizeilichen Interessenvertretungen haben sich zum Beispiel 
lange gegen die Einführung sog. Bodycams positioniert und durchgesetzt, dass diese vor 
allem dem Schutz, nicht der Kontrolle der Polizei dienen sollen. Ebenso führen sie von 
außen mitunter wenig nachvollziehbare Kämpfe gegen die (nicht zuletzt vom Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte geforderte) Kennzeichnungspflicht, gegen wissen-
schaftliche Studien zu Rassismus innerhalb der Organisation oder gegen das Berliner Lan-
desantidiskriminierungsgesetz, das Entschädigungsansprüche bei Diskriminierungen 
durch öffentliche Stellen vorsieht und dabei auch die Polizei einschließt (Derin & Singeln-
stein, 2022, S. 277-286). Zugleich beziehen sie aber auch Stellung bei vielen nicht unmit-
telbar polizeibezogenen Legislativthemen wie der von beiden großen Gewerkschaften ve-
hement abgelehnten Cannabis-Legalisierung oder dem Asyl- und Aufenthaltsrecht.  

Auf kultureller Ebene lässt sich Verselbständigung weniger in der offiziellen Polizeikultur, 
sondern vor allem in der informellen Polizist:innenkultur oder Cop Culture beobachten, 
wenn diese sich von den Vorstellungen der Gesamtgesellschaft entfernt. Die Herausbil-
dung einer Selbstidentität im Sinne der oft heraufbeschworenen „Polizeifamilie“ schafft 
einen eigenen Mikrokosmus, eine sich von der „Welt da draußen“ tendenziell abgren-
zende Subkultur. Dies betrifft einerseits die mögliche Kultivierung von Weltbildern und 
Wertvorstellungen, die mit der fortschreitenden gesellschaftlichen Diversifizierung nicht 
mithalten können. Dazu gehört auch die Wahrnehmung eines intensiven „Wir gegen die“, 
eines Kampfes Gut gegen Böse, in dem Teile der Polizei sich als vorderste Front und zu-
gleich letzte Bastion gegen „die Anderen“ empfinden, etwa in Gestalt der „Thin Blue Line“. 
Und es beinhaltet subkulturelle Mechanismen im Umgang mit externer Kritik an der Or-
ganisation: Der als ungerechtfertigt empfundenen Hinterfragung von außen wird ein 
umso stärkerer innerer Zusammenhalt entgegengesetzt. Kritik wird dann häufig reflexhaft 
abgewehrt und stattdessen mehr politische Rückendeckung oder gesellschaftliche Aner-
kennung eingefordert. Dies kann perspektivisch eine Entfernung von den Komplexitäten 
und Anforderungen der differenzierten, vielfältigen sozialen Realität „da draußen“ bewir-
ken. In der Konsequenz leidet die polizeiliche Fähigkeit, mit den Herausforderungen und 
Konflikten einer postmigrantischen, multipolaren, sich rasch entwickelnden und außer-
dem zunehmend fragmentierten Gesellschaft umzugehen. Wenn Polizist:innen das Ge-
fühl haben, immer weitere Teile der Bevölkerung nicht zu verstehen, die sich umgekehrt 
nicht von der Polizei repräsentiert fühlen, stellt dies ein erhebliches Problem für die all-
tägliche Polizeiarbeit sowie die Legitimität der Institution dar.  
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Besonders gewichtig ist schließlich die Verselbständigung vom Recht. Die Bindung der 
Polizei an ihren gesellschaftlichen Auftrag und den demokratischen Souverän wird vor al-
lem rechtlich vermittelt, also durch gesetzliche Vorgaben für das polizeiliche Handeln. 
Diese rechtliche Bindung ist stets nur eine relative. Zwar kann ein Gesetz eine rechtliche 
Vorgabe machen und ein Gericht deren Einhaltung im Nachhinein beurteilen, im Moment 
des polizeilichen Handelns bleiben diese rechtlichen Begrenzungen jedoch theoretisch 
und können die tatsächliche Praxis niemals vollständig determinieren. Zudem ist jede ju-
ristische Norm in gewissem Maße auslegungsbedürftig und belässt den Beamt:innen auf 
der Straße notwendigerweise erhebliche Handlungsspielräume. Wann genau ein Tatver-
dacht vorliegt, eine konkrete oder drohende Gefahr besteht oder eine bestimmte Maß-
nahme verhältnismäßig ist, ist von vielfältigen Erwägungen des Einzelfalls abhängig. Die 
vermeintlich neutralen Rechtsbegriffe bieten dabei weitreichende Einfallstore für gesell-
schaftliche Wertungen und Vorurteile – so wird eine Gruppe arabisch gelesener männli-
cher Jugendlicher mit Blick auf ihr Gefahrenpotenzial anders beurteilt werden als zwei 
ältere weiße Damen, ein Schwarzer Mann am Bahnhof eher einer illegalen Einreise ver-
dächtigt als eine weiße Studentin. Je enger und normenklarer die Anforderungen an eine 
polizeiliche Maßnahme sind, desto stärker ist dabei die bestehende rechtliche Bindung; 
je niedrigschwelliger und unbestimmter die Anforderungen, desto größer die Freiräume. 
Weiter gefasste Maßnahmen lassen sich darüber hinaus schwerer nachträglich kontrollie-
ren. Als Organisation strebt die Polizei dabei verständlicherweise nach größeren Freiräu-
men und weniger strikten Begrenzungen, denn hohe Anforderungen etwa an Eingriffs-
schwellen, Darlegungserfordernisse oder Dokumentationspflichten machen den Ar-
beitsalltag schwieriger, schränken den Handlungsspielraum ein und bringen das Risiko 
rechtlicher Konsequenzen mit sich. Der beschriebene derzeitige Ausbau polizeirechtlicher 
wie strafprozessualer Befugnisse befördert diese rechtliche Verselbständigung der Polizei.  

Die Verselbständigung stellt sich als langsamer, mitunter subtiler Prozess dar, dessen Aus-
wirkungen jedoch erheblich sind. Durch die Befugnisexpansion und die zunehmende Be-
deutung im öffentlichen und politischen Leben sowie im staatlichen Gefüge bei zugleich 
abnehmender rechtlicher Bindung und juristischer Kontrollierbarkeit verschiebt sich die 
Balance der Gewalten hin zur polizeilichen Exekutive. Die von den Polizeiorganisationen 
angestrebte größere Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit geht insofern auf Kosten von 
Legislative und Judikative, die weniger effektiv auf die Polizei einwirken können, und wird 
so zum Problem für die Gewaltenteilung. Verselbständigung ist zudem kein eindimensio-
nal-linearer, beliebig unterbrechbarer Prozess, sondern ein selbstverstärkender Kreislauf. 
Weil mit zunehmenden Befugnissen, Handlungsspielräumen und Selbstbewusstsein der 
Organisation die Möglichkeiten effektiver Einwirkung durch Gesellschaft, Politik und Justiz 
abnehmen – was wiederum dazu führt, dass diese die eigenen Interessen noch erfolgrei-
cher durchsetzen und ihre Rolle weiter ausbauen kann – ist der Prozess der Verselbstän-
digung umso schwerer aufzuhalten, je weiter er voranschreitet.    
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5.3.2  Probleme der polizeilichen Praxis 

Neben der strukturellen Eigenheit der Verselbständigung zeigen sich in der polizeilichen 
Praxis verschiedene konkrete Probleme, die zum Bild vom „Freund und Helfer“ in Wider-
spruch stehen. Angesichts dieser Widersprüchlichkeit haben diese Schattenseiten die öf-
fentliche Debatte in Deutschland in den vergangenen Jahren erheblich beschäftigt. 

5.3.2.1  Gewalt 

Eines der kontroversesten Themen war und ist die Ausübung polizeilicher Gewalt. Beson-
ders im Fokus stehen regelmäßig Vorwürfe rechtswidriger Gewaltanwendung. Aber auch 
juristisch rechtmäßige Gewalt kann schwere Folgen haben. Und Einsätze, die zwar nach 
rechtlichen Maßstäben legal sind, können aus gesellschaftlicher Perspektive gleichwohl 
als illegitim wahrgenommen werden. 

Das Ausmaß rechtswidriger polizeilicher Gewalt ist keineswegs unerheblich. Das ergibt 
sich bereits aus der schieren Menge polizeilicher Einsätze. Denn obwohl der Großteil po-
lizeilicher Interaktionen ohne Gewalt abläuft, macht bereits der verbleibende geringe An-
teil von Gewaltanwendungen sie zu einem statistisch alltäglichen Ereignis. Hierbei kommt 
es unweigerlich auch zu fehlerhaften Anwendungen – sei es als irrtümliche Überschrei-
tung des Zulässigen, als situativ bedingte Überreaktion oder als bewusster Missbrauch. 
Die Zahl der im Hellfeld registrierten Verdachtsfälle von Körperverletzung im Amt 
schwankt jährlich zwischen 2.000 und gut 2.500 Fällen (Abdul-Rahman et al., 2023, S. 23 
ff.). Einerseits bedeutet ein solcher Verdacht noch nicht, dass tatsächlich eine rechtswid-
rige Gewaltausübung vorlag; andererseits zeigen Forschungsergebnisse, dass nur ein ge-
ringer Teil der einschlägigen Vorfälle überhaupt angezeigt wird und diesbezüglich ein ent-
sprechend großes Dunkelfeld besteht (Abdul-Rahman et al., 2023, S. 287 ff.; Abdul-
Rahman et. al., 2020). Die juristische Aufarbeitung solcher Vorwürfe weist in der Praxis 
erhebliche Probleme auf und stellt nur sehr eingeschränkt eine wirksame Kontrolle poli-
zeilicher Arbeit dar (Abdul-Rahman et al., 2023, S. 307 ff.). 

Die gesellschaftlichen Schwierigkeiten im Umgang mit polizeilicher Gewalt sind jedoch 
vielfach grundlegender Natur. Der Widerspruch zwischen dem Umstand, dass Gewalt von 
der Gesellschaft zunehmend geächtet ist und immer weniger geduldet wird (gut sichtbar 
etwa bei der früher weitaus weniger problematisierten Schulhofrauferei, elterlichen Ohr-
feige oder Kneipenauseinandersetzung), die Polizei aber gerade die Aufgabe hat, im Auf-
trag der Gesellschaft gegebenenfalls Gewalt einzusetzen, lässt sich nicht einfach auflösen. 
Dies gilt insbesondere deshalb, weil die Ausübung von Gewalt zwar nicht quantitativ, aber 
qualitativ das wesentliche Merkmal einer Polizei darstellt: Der moderne Rechtsstaat de-
finiert sich über sein Gewaltmonopol, also die Vorgabe, dass die Befugnis zur Anwendung 
gesellschaftlich legitimierter physischer Gewalt ausschließlich bei ihm liegt (Weber, 1926). 
Die Polizeiforschung sieht in der Polizei insofern den Apparat, der für die Ausübung und 
Verteilung dieser Gewalt zuständig ist: Sie ist die Trägerin des staatlichen Gewaltmono-
pols (vgl. Bittner, 1990, S. 131). Es ist diese Gewaltbefugnis, die sie von den meisten an-
deren Behörden grundsätzlich unterscheidet – und sie in der Folge per se in Konflikt mit 
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dem derzeitigen starken gesellschaftlichen Streben nach Abwesenheit (oder zumindest 
Unsichtbarmachung) von physischer Gewalt setzt.  

5.3.2.2  Rassismus und Diskriminierung  

Rassismus war in der jüngeren Vergangenheit das Problem der Polizeiarbeit, das die öf-
fentliche Debatte auch in Deutschland am meisten beschäftigt hat. Diesbezüglich ist zu-
nächst zwischen rassistischen Einstellungen unter Polizist:innen und diskriminierendem 
Handeln zu unterscheiden. Beamt:innen können bestimmte Menschen aufgrund ihrer 
wahrgenommenen Herkunft oder Hautfarbe abwerten, ohne dass sich dies im dienstli-
chen Handeln niederschlagen muss; umgekehrt kann Polizeihandeln diskriminierend sein, 
ohne dass dem eine rassistische Einstellung der handelnden Beamt:innen zugrunde liegt. 
Letzteres ist insbesondere bei Formen von institutionellem oder strukturellem Rassismus 
der Fall, wo die Rahmenbedingungen der polizeilichen Praxis in Form von Institutionen, 
Strukturen, Normen und Logiken unabhängig vom Bewusstsein der Beteiligten zu fakti-
scher Benachteiligung anhand rassifizierter Merkmale führen. Innerhalb der Polizei wird 
diese Kategorie des institutionellen Rassismus vielfach als Aussage über die Verbreitung 
bewusster rassistischer Einstellungen unter den Beschäftigten missverstanden oder als 
Vorwurf, die Behörde habe die rassistische Verfolgung von Menschen zum Ziel. 

Rassistische Einstellungen sind in der Polizei in einem ähnlichen Ausmaß vorhanden wie 
in der Gesellschaft insgesamt. Eine Gruppe von Studien aus den 1990er-Jahren zeigte zu-
sammengefasst eine erhebliche Verbreitung von ausländerfeindlichen und rassistischen 
Ansichten und Vorurteilen unter den befragten Beamt:innen, wobei ein kleiner Teil ver-
festigte „fremdenfeindliche“ Einstellungen oder ein rechtsextremes Weltbild aufwies (vgl. 
die Beispiele bei Derin & Singelnstein, 2022, S. 169 f.). Zugleich ließen diese Untersuchun-
gen darauf schließen, dass diese Phänomene unter Polizist:innen in etwa so verbreitet 
waren wie im Rest der Gesellschaft, was wahlweise als beruhigender oder beunruhigen-
der Befund interpretiert wurde. Neuere Forschungsergebnisse wie etwa die MEGAVO-
Studie weisen für die heutige Zeit in eine ähnliche Richtung: Ausländerfeindliche Vorur-
teile, antimuslimische Einstellungen oder rassistische Stereotype, die in der Gesellschaft 
relativ weit verbreitet sind, sind es auch innerhalb der Polizei, während geschlossene ras-
sistische Weltbilder hier wie dort zwar nur eine Minderheit betreffen, aber einen festen 
Bestandteil der Population ausmachen (vgl. Deutsche Hochschule der Polizei, 2023, S. 43 
ff., 72 f.). 

Diskriminierendes Handeln durch die Polizei meint demgegenüber ein Vorgehen, das sich 
unabhängig von der Absicht der Handelnden als Benachteiligung von bestimmten Grup-
pen4 auswirkt. Wenn einem nichtdeutschsprachigen Geschädigten bei seiner Anzeigeer-
stattung keine Dolmetscherin zur Verfügung steht oder ein Schwarzer Mann in einem 
grenzüberquerenden Fernzug kontrolliert wird, weil er den Beamt:innen eher einer ille-

 
4  Diskriminierung anhand rassifizierter Merkmale ist zwar die meistdiskutierte Erscheinungs-

form, grundsätzlich können Ungleichbehandlungen aber aufgrund von vielfältigen anderen 
Merkmalen wie Geschlecht, sexueller Orientierung, Schichtzugehörigkeit etc. vorkommen. 
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galen Einreise verdächtig erscheint als seine weiße Sitznachbarin, tritt eine diskriminie-
rende Wirkung auch dann ein, wenn dies von den Polizist:innen nicht intendiert war. 
Strukturelle Aspekte wie der Aufbau des Justizsystems, die Alltagsvorstellungen von Poli-
zist:innen oder die Gesetze selbst können dazu beitragen, dass sich polizeiliches Handeln 
auf bestimmte Gruppen benachteiligend auswirkt. So setzt § 22 Abs. 1a Bundespolizeige-
setz mit seiner Befugnis zu verdachtsunabhängigen Kontrollen zur Unterbindung uner-
laubter Einreisen in der praktischen Anwendung ein polizeiliches Schubladendenken ge-
radezu voraus und bewegt sich damit in unmittelbarer Nähe zum verbotenen Racial Pro-
filing.  

Das Ausmaß diskriminierenden Polizeihandelns ist erst in Ansätzen beforscht und lässt 
sich überdies nur schwer quantifizieren, denn die Handelnden verstehen es meist nicht 
als solches. Von besonderer Bedeutung sind daher die Erfahrungen von Betroffenen. Im 
Rahmen des repräsentativen ersten European Minorities and Discrimination Survey von 
2009 etwa gaben von den befragten Angehörigen migrantischer Minderheiten in Deutsch-
land ca. 25% an, in den letzten 12 Monaten eine Polizeikontrolle erlebt zu haben, aus der 
Mehrheitsgesellschaft aber nur 11% (FRA, 2010, S. 8). Im nichtrepräsentativen „Afrozen-
sus“ von 2020 berichteten mehr als die Hälfte der dort befragten Schwarzen, afrikani-
schen oder afrodiasporischen Menschen, bereits einmal oder mehrmals ohne erkennba-
ren Grund von der Polizei kontrolliert worden zu sein (Aikins et. al., 2021, S. 255). Eine 
Auswertung des SVR-Integrationsbarometers 2022, einer repräsentativen Bevölkerungs-
befragung, konnte zeigen, dass Menschen mit äußerlichen Merkmalen, die (vermeintlich) 
auf eine ausländische Herkunft schließen lassen, mit 8,3 % etwa doppelt so häufig von der 
Polizei kontrolliert werden wie Personen, die sich nicht von der weißen Norm abheben 
(SVR, 2023, S. 10, 12 ff.). Der sog. Shooter Bias (Correll et al., 2002; Essien, 2017) be-
schreibt das Phänomen, dass in Gefahrensimulationen bei Schwarzen oder arabisch gele-
senen Gegenübern schneller geschossen wird. Rassifizierte Minderheiten sind also von 
polizeilichem Handeln in besonderer Weise betroffen. 

5.3.2.3  Rechtsextremismus  

Schließlich sind in den vergangenen Jahren immer wieder Fälle rechtsextremer Ansichten, 
Bestrebungen und Vernetzungen in der Polizei bekannt geworden. Das Spektrum reicht 
von Äußerungen und Bildern in Chatgruppen (die mitunter eher lose verbunden sind und 
nicht automatisch gefestigte rechtsextreme Weltbilder offenbaren) über Sympathien für 
oder Mitgliedschaften in rechtspopulistischen Organisationen und Parteien bis hin zu ne-
onazistischen Polizeigruppierungen, Verbindungen in die militante rechtsextreme Szene 
und konkreten Vorbereitungen auf einen gewaltsamen Umsturz. Eine gewisse Affinität in 
Teilen der Sicherheitsbehörden für autoritäre, nationalistische und militaristische Politik 
ist (trotz erheblichen historischen und regionalen Unterschieden in Intensität und Aus-
maß) prinzipiell ein globales und andauerndes Phänomen. Auch wenn die Verbreitung 
rechtsextremen Gedankenguts in den deutschen Polizeien derzeit nur eine Minderheit 
betreffen dürfte, handelt es sich dabei aber gleichwohl um einen festen Bestandteil des 
internen Mikrokosmos – seltener als geschlossenes Weltbild, weitaus häufiger in Form 



Expertisen zum Schwerpunktthema	 133 

Akteur:innen der Sicherheit 

133 

fragmentarischer Versatzstücke. Was konkrete Gruppierungen angeht, sind in Deutsch-
land vor allem das „Hannibal“-Netzwerk und der damit im Zusammenhang stehende 
„Nordkreuz“-Zusammenschluss bekannt geworden, in deren Umfeld etwa die Massentö-
tung von politischen Gegner:innen nach dem erwarteten Zusammenbruch des Staates am 
„Tag X“ vorbereitet worden sein soll (Derin & Singelnstein, 2022, S. 198 f. m.w.N.). Den 
Gruppen sollen neben Bundeswehrsoldat:innen auch aktive Polizist:innen und ehemalige 
SEK-Beamt:innen angehört haben. Aber auch unter den mutmaßlichen Mitgliedern der 
als rechtsterroristisch eingestuften „Patriotischen Union“ um Prinz Reuß, die einen ge-
waltsamen Umsturz geplant haben soll, befinden sich Polizist:innen und die Gruppe soll 
gezielt versucht haben, Polizeibeamt:innen anzusprechen (Rafael, 2022; Diehl et. al., 
2022). 

Maßgebliche Bedeutung für die weitere Entwicklung kommt sodann der AfD zu. Deren 
Aufschwung und die damit einhergehende politische Re-Etablierung der extremen Rech-
ten wirken sich auch massiv auf die Polizei aus. Der Anteil an Polizist:innen unter den Ab-
geordneten der AfD überstieg zuletzt den aller anderen Parteien (Hock & Naumann, 
2019); unter den Beschäftigten der Polizeien sind Mitglieder der AfD – auch in Thüringen, 
wo der Landesverband als erwiesen rechtsextrem eingestuft ist (rnd, 2023)5; das Bild des 
Besuchs von Spitzenvertreter:innen der DPolG bei der AfD-Fraktion im Sächsischen Land-
tag sorgte bereits 2016 für Aufsehen; von einer in Sachsen eingesetzten Expertenkommis-
sion befragte Polizist:innen gingen davon aus, dass die AfD dort „eine signifikante Anzahl 
von Anhängern und Wählern haben könnte“ (mdr, 2021). Zugleich lehnen viele Polizist:in-
nen die Positionen der AfD oder ihr Auftreten ab; die GdP hat im März 2021 mit einem 
Unvereinbarkeitsbeschluss ein klares Signal gesetzt. Gleichwohl sind, wie gezeigt, zumin-
dest fragmentarisch Elemente entsprechenden Gedankenguts auch in der Polizei verbrei-
tet; sind die Zustimmungswerte zur AfD in der Polizei vermutlich nicht niedriger als in der 
Gesellschaft insgesamt; versucht die AfD mit einem Image als „Law and Order“-Partei da-
ran anzuknüpfen. Derzeit ist unklar, wie diese interne Auseinandersetzung in der Polizei 
ausgehen wird, ob der Organisation – die zum Schutz der Verfassung berufen ist – eine 
klare Abgrenzung gegenüber rechtsextremer Einflussnahme gelingen oder ob sie von in-
nen nach rechts verschoben wird. Insbesondere in den östlichen Bundesländern und an-
gesichts der dortigen politischen Kräfteverhältnisse mit einer denkbaren Regierungs- oder 
Machtbeteiligung der AfD steht die Polizei damit vor schweren Herausforderungen. 

5.3.3 Sicherheitsproduktion für die Mehrheitsgesellschaft 

Die breite gesellschaftliche Beunruhigung, die die bislang aufgezählten Phänomene her-
vorrufen, geht in vielerlei Hinsicht darauf zurück, dass die Polizei im demokratischen 
Rechtsstaat auf dem Versprechen fußt, eine neutrale Instanz und für alle gleichermaßen 
da zu sein. Dieses Versprechen lässt sich allerdings so niemals einlösen. Und es wider-
spricht dem Konzept Polizei sogar in recht grundsätzlicher Weise. Denn obwohl das Gesetz 

 
5  In welchem der AfD-Landesverbände die Thüringer Polizist:innen Mitglieder sind, ergibt sich 

daraus nicht. 
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der Polizei mit „Strafverfolgung“ und „Gefahrenabwehr“ heute scheinbar neutrale Aufga-
ben zuweist, handelt es sich bei ihrer Praxis stets um die Durchsetzung der bestehenden 
gesellschaftlichen Ordnung. 

Diese Ordnung aber ist nicht neutral und für alle gleich, sondern von vielfältigen Macht-
verhältnissen und Ungleichheiten durchzogen. Was eine Straftat darstellt und was nicht, 
ob also Hexerei, Homosexualität, Ehebruch, Gotteslästerung oder der Handel mit Canna-
bis gerade verboten oder erlaubt sind, ist Ergebnis stetiger Aushandlungsprozesse, in de-
nen sich bestimmte Vorstellungen und Gruppeninteressen eher durchsetzen als andere. 
Gleiches gilt für die Frage, was als abzuwehrende Gefahr angesehen wird und ob beispiels-
weise die öffentliche Sicherheit und Ordnung gestört sind, wenn jemand ohne festen 
Wohnsitz umherzieht, an einem Feiertag eine Tanzveranstaltung abhält, ein bestimmtes 
Buch öffentlich verbrennt oder auf einer Demonstration eine bestimmte Fahne zeigt. 
Letztlich geht es kriminologisch gefasst darum, abweichendes Verhalten festzustellen – 
und damit zugleich die geltende Norm und die als „Ordnung“ definierten Vorstellungen 
von Konformität. Diese Ordnung ist es, die die Polizei durchsetzen soll – mit all den darin 
enthaltenen Hierarchien und Ungleichheiten. Bei näherer Betrachtung soll die Polizei also 
schon ihrem Auftrag gemäß nicht für alle gleich sein, sondern beispielsweise die Konsu-
ment:innen von Heroin anders behandeln als die von Alkohol, die Unterstützenden der 
PKK anders als die der AKP, eine Gruppe Jugendlicher anders als eine Gruppe Senior:in-
nen.  

Und nicht nur ist die von der Polizei durchzusetzende Ordnung ungleich, sondern auch die 
Art und Weise ihrer Durchsetzung ist es: Im Abschnitt zur Verselbständigung haben wir 
gezeigt, dass die gesetzlichen Vorgaben und Befugnisnormen den anwendenden Poli-
zist:innen notwendigerweise erhebliche Beurteilungs- und Handlungsspielräume belas-
sen, die anhand gesellschaftlicher Wertungen sowie eigenem Alltags- und Erfahrungswis-
sen ausgefüllt werden. Das vermeintliche Wissen darüber, dass „allein reisende Männer 
aus dem nordafrikanischen Raum“ vermehrt bestimmte Straftaten in deutschen Innen-
städten begehen würden,6 führt dazu, dass Menschen, die von der Polizei für solche Men-
schen gehalten werden, eher als tatverdächtig oder gefährlich wahrgenommen werden. 
Entsprechende Wissensbestände und kognitive Schablonen führen unweigerlich dazu, 
dass die Praxis der Ordnungsproduktion von denselben Ungleichheiten beeinflusst ist wie 
die durchzusetzende Ordnung selbst.  

5.3.4  Ergebnis 

Bei den beschriebenen Schattenseiten der Polizei handelt es weniger um isolier- und ab-
stellbares Fehlverhalten, sondern vielmehr um Probleme, die dem Konzept Polizei imma-
nent sind. Das Streben der Organisation danach, die eigenen Handlungsspielräume zu ver-
größern und sich externer Kontrolle zu entziehen, und die ihr innewohnende Tendenz zur 
Verselbständigung; illegitime Gewaltanwendung und diskriminierendes Handeln; rassisti-
sches und rechtsextremes Gedankengut; dass die Polizei faktisch nicht für alle gleich ist: 

 
6  So die polizeiliche Annahme hinter dem umstrittenen „Nafri“-Kürzel, zum Hintergrund etwa LT-

NRW-Drs. 16/14450, S. 82 f. 
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All das liegt auch in den Aufgaben, der gesellschaftlichen Funktion und der sozialen Stel-
lung der Polizei begründet. Daher ist es zwar möglich, diese Probleme anzugehen und ihre 
Auswirkungen zu minimieren, man wird sie aber nicht aus der Welt schaffen können. Po-
lizei und Polizieren im gegenwärtigen Sinne geht notwendigerweise immer mit einem ge-
wissen Ausmaß dieser Schattenseiten einher. Dies wirft die Frage auf, welches Ausmaß an 
Schattenseiten eine Gesellschaft in Kauf nimmt und in welchem Verhältnis dies zu den 
Zwecken und etwaigen positiven Effekten des Polizierens steht. 

5.4  Alternativen zur Polizei 

Es hat also seinen Preis, eine Institution mit den Aufgaben und Befugnissen zu betrauen, 
die eine moderne Polizei ausmachen: Ihre Arbeit geht mit teils kollateralen, teils imma-
nenten Problemen einher, die die Verhältnisse und Ungleichheiten in der Gesamtgesell-
schaft widerspiegeln, aufrechterhalten und (re-)produzieren. Zugleich ist umstritten, in-
wieweit die polizeiliche Aufgabenbewältigung zur Herstellung von Sicherheit geeignet ist 
– bzw. welche Sicherheitsverständnisse dabei gelten und bedient werden. Dies hat in den 
vergangenen Jahren auch in Deutschland die Debatte angeregt, wie Alternativen zur Poli-
zei aussehen können. 

5.4.1  Grundgedanke und Überblick 

Im Hinblick auf Reformen und Alternativen der Polizei lassen sich grob drei verschiedene 
Gruppen von Ansätzen unterscheiden. Relativ weit verbreitet sind Reformbestrebungen, 
die danach fragen, wie die Polizei verbessert werden kann. Dazu gehören etwa die Ein-
stellungspolitik, Diversity-Management, Aus- und Fortbildung, Supervision oder der Um-
gang mit Whistleblowing. Solche Maßnahmen können als erster unmittelbarer Schritt zur 
Bearbeitung bestimmter Probleme dienen und den Diskurs in Richtung weitergehender 
Bemühungen öffnen. Zugleich adressieren sie die beschriebenen Schattenseiten nicht in 
grundlegender Art und Weise, sondern versuchen, verschiedene konkrete Probleme 
durch konkrete Maßnahmen zu bearbeiten. 

Eine zweite Gruppe favorisiert demgegenüber einen permanenten Prozess der Einhegung 
der Polizei als machtvoller Organisation. Sie nimmt die oben dargestellten Tendenzen der 
Verselbständigung der Organisation zum Anlass, darüber nachzudenken, wie diese der 
Polizei immanenten Bestrebungen begrenzt werden können. Mögliche Wege dessen sind 
beispielsweise eine stärkere rechtliche Einhegung, die die Polizei (wieder) stärker an mög-
lichst konkrete rechtliche Vorgaben bindet; eine Begrenzung polizeilicher Aufgaben und 
Befugnisse, die das stete Wachsen der Organisation hemmt; unterschiedliche Formen ex-
terner unabhängiger Kontrolle, die die bisherigen Defizite in diesem Bereich ein Stück weit 
ausgleichen sollen. 

Ausgangspunkt einer dritten Gruppe von Ansätzen ist die Analyse, dass die dargestellten 
Probleme der Polizei häufig nicht oberflächlich oder von Einzelfällen bestimmt, sondern 
grundlegender Natur sind: Eine mit der Ausübung des staatlichen Gewaltmonopols be-
traute und durch ihre Gewaltbefugnis charakterisierte Organisation kann sich der damit 
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einhergehenden Schattenseiten nur begrenzt durch besseres Einsatztraining entledigen; 
eine Institution, die eine bestimmte gesellschaftliche Ordnung durchzusetzen hat, kann 
sich den in dieser Ordnung bestehenden Ungleichheiten in ihrer eigenen Arbeit nicht ent-
ziehen, indem sie auf diverseres Personal setzt oder dieses in interkultureller Kompetenz 
schulen lässt; rechtsextreme Einstellungen unter den Mitarbeitenden lassen sich auch 
durch die schärfsten Einstellungsüberprüfungen und Disziplinarmaßnahmen nicht voll-
ends verhindern. Schließlich ist es gerade die Aufgabe der Polizei, gegebenenfalls Gewalt 
anzuwenden, ist es gerade ihre Funktion, die Ordnungsvorstellungen der Mehrheitsge-
sellschaft durchzusetzen, rekrutiert sie sich aus einer Bevölkerung, in der rechtsextreme 
Positionen in einem gewissen Ausmaß verbreitet sind. Empirisch wird dies durch Befunde 
aus der US-Forschung gestützt, wonach etwa ein höherer Anteil an Schwarzen Polizist:in-
nen oder solchen mit Migrationshintergrund eher nicht zu signifikant weniger Vorfällen 
von Diskriminierung oder Gewalt gegen solche Gruppen führt (Überblick bei Vitale, 2021, 
S. 11 ff.); dass Fortbildungen zum Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesitua-
tionen nicht unbedingt weniger Todesfällen bei solchen Einsätzen bedeuten (El-Sabawi & 
Caroll, 2021; Rogers et. al., 2019; Taheri, 2016); oder dass sog. Implicit-Bias-Trainings zur 
Bewusstmachung von Vorurteilen wenig Einfluss auf das tatsächliche Verhalten von Poli-
zist:innen haben (Lai & Lisnek, 2023; Worden et al., 2020). 

Ansätze aus der dritten Gruppe fragen deshalb danach, wie die Rolle der Polizei in der 
Gesellschaft grundlegend transformiert werden kann oder welche alternativen Wege es 
jenseits der Polizei geben könnte. Obwohl solche Überlegungen an sich nicht neu sind (s. 
etwa schon CILIP, 1986, S. 5), haben sie im öffentlichen Diskurs seit dem Sommer 2020 
und den Protesten nach der Tötung von George Floyd durch Polizeibeamte in Minneapolis 
ein neues Hoch erlebt. Im Zuge dessen wurden die Schlagwörter „Abolish“ bzw. „Defund 
the Police“ populär. Während Ersteres im Sinne eines Abolitionismus die Forderung nach 
der Abschaffung von Polizeiorganisationen beschreibt, geht es bei Letzterem darum, ge-
sellschaftliche Aufgaben und Zuständigkeiten, die derzeit der Polizei zukommen, an an-
dere Akteur:innen zu übertragen, die dafür besser geeignet sein sollen.  

5.4.2  „Defund the Police“ 

Die hinter solchen „Defund“-Ansätzen stehende Grundidee ist leicht nachvollziehbar: Ers-
tens sind die Schattenseiten der Polizeiarbeit so erheblich wie in ihrem Kern unausweich-
lich. Gleichwohl ist mit der eingangs beschriebenen Versicherheitlichung und Verpolizei-
lichung der Gesellschaft die Auseinandersetzung mit immer mehr sozialen Problemlagen 
der Polizei aufgebürdet worden, während das Angehen der dahinterstehenden Ursachen 
vernachlässigt wurde. Zweitens kann und soll die Polizei die vielen Einsätzen zugrundelie-
genden sozialen Probleme und Konflikte (wie Kriminalität, Wohnungslosigkeit, Armut, 
häusliche Gewalt, Sucht, psychische Krankheiten etc.) nicht lösen, sondern allenfalls un-
terdrücken oder stillstellen, sodass diese ohnehin andernorts angegangen werden müs-
sen. Polizist:innen können nicht nebenher die Arbeit von Sozialarbeiter:innen, Psychia-
ter:innen, Lehrer:innen und Suchtberater:innen miterledigen und erst recht nicht Woh-
nungsknappheit, Arbeitslosigkeit, Bildungsmiseren oder Kulturkämpfe beheben. Drittens 
kann die polizeiliche Intervention eine Situation sogar eskalieren lassen oder Probleme 
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unbeabsichtigt vergrößern (wenn beispielsweise ein psychisch Kranker allein in seiner 
Wohnung randaliert und bei dem folgenden Polizeieinsatz erschossen wird; wenn einer 
Suchtkranken die illegalen Betäubungsmittel abgenommen werden, sie dabei die Poli-
zist:innen angreift und sich danach neue Drogen besorgen muss; wenn delinquente Ju-
gendliche in stigmatisierender Weise sanktioniert werden, was ihre Rückfallquote empi-
risch betrachtet eher erhöht).  

Daher könnte es unter Umständen für alle Beteiligten – Betroffene, Gesellschaft und Po-
lizei – besser sein, andere Stellen mit der Bearbeitung solcher Konflikte und Probleme zu 
betrauen. Die entsprechenden Ressourcen könnten dafür von der Polizei an diese ggf. neu 
zu schaffenden Stellen verschoben werden. Diese anvisierte Ressourcenverschiebung ist 
es, die dem „Defund the Police“-Slogan seinen Namen gibt. Angesichts des Anteils der 
Polizeiausgaben an öffentlichen Haushalten von hierzulande regelmäßig knapp fünf Pro-
zent (vgl. beispielsweise Haushaltsplan Berlin 2022/2023; Haushaltsplan Hessen 
2023/2024; Haushaltsplan NRW 2024) dürften durch Zuständigkeitsreduzierungen bei der 
Polizei allerdings meist keine Mittel frei werden, die einen großangelegten Ausbau sozia-
ler Programme ermöglichen würden. Der Fokus liegt somit weniger auf einer unmittelba-
ren Verschiebung von Geldern, sondern mehr auf der inhaltlichen Verschiebung im Sinne 
einer Reduzierung der Aufgaben der Polizei und dem parallelen Ausbau der Rolle anderer 
sozialer Akteur:innen. Es geht also darum, die breiten Zuständigkeiten der Polizei zu über-
denken und von der Prämisse, die Polizei sei grundsätzlich für alles zuständig, was sonst 
niemand macht, umzuschwenken auf ein Prinzip, wonach die Polizei nur für das zuständig 
ist, was sonst niemand machen kann. In diesem Sinne könnten z.B. 

 die Verkehrsregulierung und das Bearbeiten von Unfällen;  

 der Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, Wohnungslo-
sen und Drogenkonsumierenden;  

 große Teile der allgemeinen Gefahrenabwehr vom Einfangen wilder Tiere über 
die Überwachung von Gebäudebränden bis zur Kampfmittelbeseitigung;  

 die Auseinandersetzung mit delinquenten Kindern und Jugendlichen;  

 einfache Ruhestörungen;  

 Serviceleistungen wie Verkehrsschulungen für Kinder oder Einbruchsprävention;  

 die Suche nach Vermissten;  

 und sogar die Ermittlungsarbeit in Strafverfahren abseits von Zwangsmaßnahmen  

prinzipiell auch von nichtpolizeilichen Behörden bzw. solchen ohne Polizei- und Gewalt-
befugnisse übernommen werden. Entsprechende Überlegungen laufen perspektivisch da-
rauf hinaus, die Rolle und die Präsenz der Institution Polizei in der Gesellschaft Schritt für 
Schritt zu reduzieren – und damit auch deren Schattenseiten. Zugleich entsteht so das 
Potenzial für eine erhebliche Entlastung der Polizei. 
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Vorschlägen zur Reduzierung von Polizei wird schnell die Befürchtung abnehmender Si-
cherheit und steigender Kriminalität entgegengehalten. Dazu vorliegende empirische Be-
funde zeichnen hingegen ein differenziertes Bild. Sowohl für die objektive Sicherheitslage 
wie auch für das subjektive Sicherheitsempfinden sind danach andere Faktoren wesent-
lich bedeutsamer als polizeiliches Handeln oder polizeiliche Präsenz. Und umgekehrt stellt 
sich die Frage, welche messbaren Wirkungen von polizeilicher Tätigkeit tatsächlich ausge-
hen. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen allgemeiner Polizeistärke und Kriminalitäts-
raten besteht, ist umstritten – teilweise werden keine Auswirkungen von Erhöhungen 
oder Reduzierungen festgestellt, teilweise wird unter bestimmten Umständen ein mode-
rater positiver Effekt von erhöhter Polizeistärke gemessen, teilweise scheint der Effekt 
aber auch nachteilig zu sein (vgl. die Übersichten bei Lee et al., 2016; Lim et al., 2010; 
Carriaga & Worral, 2015). Das Ausmaß der Polizei scheint jedenfalls weit weniger bedeut-
sam als die Art und Weise, in der sie eingesetzt wird.7 Besonders umstritten ist, ob eine 
plötzliche Reduzierung polizeilicher Tätigkeit im Nachgang von heftigen Protesten gegen 
polizeiliche Gewalt zu einem Anstieg von Straftaten führen kann („Ferguson-Effekt“, s. 
etwa Pyrooz et al., 2016; Cheng & Long, 2022). Für das subjektive Sicherheitsempfinden 
kann Polizeipräsenz ebenfalls widersprüchliche Auswirkungen haben; insgesamt spielen 
offenbar ökonomische Sicherheit und soziale Gleichheit eine größere Rolle als kriminali-
täts- und polizeibezogene Themen (zusammenfassend bei Singelnstein & Kunz, 2021, S. 
432 ff.).  

Im Alltag der meisten Menschen ist die Polizei nur selten aktiv präsent. Die überwälti-
gende Mehrheit problematischer Interaktionen und Konflikte in der Gesellschaft wird Tag 
für Tag ganz selbstverständlich ohne die Polizei gelöst. Das Einschalten der Polizei stellt 
insofern eher eine Ausnahme dar. Der wesentliche positive Effekt der modernen Polizei 
auf die Allgemeinbevölkerung dürfte daher im Wissen um deren Existenz als theoretisch 
jederzeit erreichbare und zuständige Ansprechpartnerin liegen.  

Allerdings definieren sich die der Polizei übertragenen Aufgaben nicht unbedingt über die 
Behörde, die für sie zuständig ist. Die Verschiebung weg von der Polizei würde daher zwar 
die spezifisch polizeilichen Schattenseiten angehen, aber nicht automatisch auch die auf-
gabenimmanenten. So würden etwa die gesellschaftlichen Bedürfnisse nach möglichst 
weitreichender Prävention und der Kontrolle der „Anderen“ nicht mit einem Mal unprob-
lematisch oder schwächer, nur weil eine andere Behörde sich ihrer annimmt. Insofern ist 
zwischen der kontingenten Institution Polizei und dem weitaus beständigeren Konzept 
des Polizierens zu unterscheiden. Wollte man beispielsweise die Rolle der Sozialen Arbeit 
als Alternative zu Polizei und Strafrecht in der Kriminalprävention ausbauen, wäre zu be-
denken, dass diese ebenfalls an der Kontrolle und Disziplinierung ihrer Gegenüber mit-
wirkt, dies nur vermittelt durch die Perspektive der gegenwärtigen sozialen Ordnung kann 
und dabei wiederum auf Kategorien wie Abweichung, Norm und Straffälligkeit zurück-
greift (Derin & Singelnstein, 2022, S. 371 ff.; Pütter, 2022; Cremer-Schäfer, 2021). Und gibt 

 
7  So scheinen begrenzte positive Effekte am ehesten bei stärkerer polizeilicher Fokussierung auf 

einen bestimmten Ort oder bestimmte Individuen messbar zu sein, s. Lee et al., 2016, 441, wo-
bei sich dann stets die Frage nach möglichen Verdrängungs- und Selektionseffekten stellt. 
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man die soziale Kontrolle direkt in die Hände lokaler Communities und ihrer Akteur:innen, 
sind auch diese beeinflusst von gesellschaftlichen Machtverhältnissen und bestimmten 
Hegemonien (Künkel & Piening, 2020). 

5.4.3  Bisherige Entwicklungen und Erfahrungen 

Alternative Stellen, die Tätigkeiten anstelle der Polizei übernehmen, sind bislang vor allem 
für den Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen und sozialen Notla-
gen geschaffen worden – insbesondere in den USA. Dabei geht es in erster Linie um die 
Reaktion auf unmittelbare Krisen und Notfälle – und damit um Tätigkeiten, die ein hohes 
Eskalations- und Gewaltrisiko für alle Beteiligten bergen, so dass die Polizei hier besonders 
wenig entbehrlich scheint. Widmen wir uns diesem Ausschnitt polizeilicher Tätigkeit, wo 
eine Übertragung auf andere Stellen erprobt wird, so ist zunächst zwischen (1) echten 
Alternativen zu polizeilichem Handeln und (2) alternativem polizeilichen Handeln zu un-
terscheiden.  

Zu Letzterem gehören die vielfältigen „Co-Response“-Modelle und sog. „Crisis Interven-
tion Teams“, in denen bestimmte Polizeieinsätze entweder unter Begleitung etwa einer 
psychiatrischen Fachkraft oder unter Beteiligung von im Umgang mit psychischen Ausnah-
mezuständen besonders geschulten Polizist:innen durchgeführt werden. Es handelt sich 
folglich weder um eine Reduzierung polizeilicher Zuständigkeit noch um die Erfüllung 
durch andere Stellen. Die Ergebnisse diesbezüglicher Untersuchungen sind nicht eindeu-
tig, zeigen aber tendenziell auf, dass solche Herangehensweisen mit Blick auf die negati-
ven Folgen von Polizeieinsätzen wie Gewaltanwendung und Verhaftungen überwiegend 
nicht zu einer signifikanten Verbesserung führen und sich mitunter sogar nachteilig aus-
gewirkt haben (s.o. nach El-Sabawi & Caroll, 2021; McNeil & Binder, 2019; Taheri, 2016). 
Das bedeutet nicht, dass diesen Versuchen keine Bedeutung zukommt – die Beteiligung 
medizinischen und psychologischen Fachpersonals und entsprechend geschulter Be-
amt:innen stellt in der Rechtsprechung des EGMR ein wichtiges Kriterium für die Beurtei-
lung der Rechtmäßigkeit entsprechender Polizeieinsätze dar und viele Polizist:innen sowie 
Expert:innen bemängeln den Stand der Aus- und Fortbildung zum Umgang mit Menschen 
in psychischen Ausnahmesituationen als unzureichend. Eine echte Alternative zu polizei-
lichem Handeln und den damit einhergehenden Schattenseiten stellen sie jedoch nicht 
dar.  

Etwas anders stellt sich das Bild bezüglich der echten Alternativen dar, von denen einige 
wenige hier beispielhaft herausgegriffen werden sollen. Das wohl älteste Programm ist 
das 1989 in Eugene, Oregon, von der örtlichen Polizei und einem sozialen Kriseninterven-
tionskollektiv ins Leben gerufene CAHOOTS-Projekt („Crisis Assistance Helping Out On 
The Streets“). Es wird mit jährlich rund 800.000 US-Dollar (zuzüglich Einmalzahlungen) 
finanziert (Eugene Police Department, o.J.); zum Vergleich: das Gesamtbudget der Polizei 
betrug dort für 2023 ca. 82 Millionen US-Dollar (City of Eugene, 2023). Notrufe zu Themen 
wie Sucht, psychischen Ausnahmezuständen und Wohnungslosigkeit, aus denen sich der 
ersten Einschätzung zufolge keine unmittelbare Gefahr für andere Personen ergibt, kön-
nen statt an die Polizei an CAHOOTS weitergeleitet werden. Teams bestehen typischer-
weise aus einer medizinisch geschulten sowie einer weiteren, mit psychischen Notlagen 
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oder sozialer Straßenarbeit vertrauten Ersthelfer:in. Seit einigen Jahren bietet der Dienst 
eine 24-stündige Erreichbarkeit an. Im Jahr 2021 fuhren die Mitarbeitenden zu mehr als 
16.000 Einsätzen; die Zahl der an Stelle der Polizei übernommenen Notrufe wird auf 3-
10 % aller Polizeirufe geschätzt (Eugene Police Department Crime Analysis Unit, 2021; 
Spolum et al., 2023, S. 38). Ein Rückgriff auf Polizist:innen war in rund 300 Fällen erforder-
lich (Eugene Police Department Crime Analysis Unit, 2021), also in knapp 2% der Einsätze.  

Das CAHOOTS-Modell diente insbesondere im Nachgang der Protestwelle 2020 vielerorts 
als Vorbild. So basiert beispielsweise das 2020 in Denver, Colorado, gegründete STAR-
Programm („Support Team Assisted Response“) auf dem CAHOOTS-Ansatz. STAR verfügte 
zuletzt über 32 Mitarbeitende, eine Erreichbarkeit von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr und leis-
tete im ersten Halbjahr 2022 gut 2.800 Einsätze, wobei in keinem Fall auf die Polizei zu-
rückgegriffen werden musste (STAR, 2022, S.1). 2022 verfügte das Programm über ein 
Budget von 3,9 Millionen US-Dollar (Hernandez, 2022). In Albuquerque, New Mexico, 
besteht seit Herbst 2021 ein Community Safety Department. Dessen Mitarbeitende ver-
suchen bei ihren Einsätzen dem jeweiligen Problem auf medizinischer, psychologi-
scher/psychiatrischer oder sozialarbeiterischer Ebene zu begegnen und bieten Unterstüt-
zung und Beratung an, können aber je nach Intensität der Situation auch als „Mobile Crisis 
Team“ gemeinsam mit einer uniformierten Polizeikraft ausrücken. 2023 verfügte das De-
partment über rund 100 Einsatzkräfte und ein Budget von 11,7 Millionen US-Dollar (City 
of Albuquerque, 2023a). Von Januar bis Oktober 2023 erhielt das Department knapp 
50.000 Anrufe, wovon gut 31.000 umgeleitete Polizeirufe darstellten (City of Albu-
querque, 2023b). Vergleichbare Stellen finden sich mittlerweile in vielen US-amerikani-
schen Städten. 

Die Anstrengungen zur Etablierung solcher alternativen Stellen für bestimmte Formen un-
mittelbaren Krisenmanagements sind also durchaus beachtlich. Die Auswirkungen lassen 
sich hingegen nur schwer messen, zumal der anzulegende Maßstab von den jeweiligen 
Erwartungen an die Institution abhängt. Eine umfängliche wissenschaftliche Evaluation 
liegt bislang nicht vor. Für Denver ergab eine erste Studie, dass in den Bezirken, in denen 
das STAR-Programm durchgeführt worden war, bestimmte leichtere (und damit für die 
alternative Stelle potenziell relevante) Straftaten wie Hausfriedensbruch, öffentliche Ru-
hestörung und Widerstand in dieser Zeit deutlich seltener registriert wurden als zuvor und 
als in anderen Bezirken, und dass kein Anstieg anderer bzw. schwerer Straftaten verzeich-
net wurde (Dee & Pyne, 2022, S. 1). Die zuvor angeführten Zahlen zum Einsatzvolumen 
alternativer Interventionsstellen lassen insgesamt einen ganz erheblichen Bedarf an ent-
sprechenden Mechanismen vermuten. In qualitativen Interviews mit den Mitarbeitenden 
einiger der vorgestellten Organisationen betonten diese, dass ihrer Erfahrung nach u.a. 
der Aufbau von Vertrauen aus der Community, die nicht-strafrechtliche Natur der Eins-
ätze und der Verzicht auf Bewaffnung zu einer De-Eskalation beitragen konnten (Hayford, 
2022, S. 45 f.). Sie schätzten die Programme zudem als sehr erfolgreich darin ein, Sach-
verhalte ohne Rückgriff auf die Polizei und ohne strafrechtliche oder freiheitsentziehende 
Intervention zu lösen, die ansonsten dieses Potenzial gehabt hätten (Hayford, 2022, S. 61 
ff.). Ein Rückgang an tödlichen Polizeieinsätzen lässt sich statistisch überwiegend nicht 
erkennen. 
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Als bedeutsame Kriterien für die Ausgestaltung solcher alternativen Stellen werden vor 
allem die Einbeziehung der betroffenen Communities, die auch organisatorische Tren-
nung von der Polizei, eine möglichst 24-stündige Erreichbarkeit und eine hinreichende 
personelle und finanzielle Ausstattung genannt (Spolum et al., 2023; Kim et al., 2021). 

5.5 Ausblick 
Dieser Beitrag hat die Landschaft der Sicherheitsakteur:innen in Deutschland vorgestellt, 
das bestehende Verständnis von Sicherheit und Prävention hinterfragt und dabei auch die 
mögliche Verschiebung von Ressourcen zwischen Polizei und anderen Akteur:innen un-
tersucht. Wir haben gezeigt, wie mit dem fortschreitenden Bedeutungszuwachs der Poli-
zei als bereits einflussreichster Institution der „Inneren Sicherheit“ und der Prävention 
auch die Schattenseiten der Polizeiarbeit zunehmend in den Fokus geraten. Weil diese ihr 
teilweise immanent sind und ihnen daher nur begrenzt durch isolierte Reformen abgehol-
fen werden kann, ist zuletzt vermehrt die Frage danach gestellt worden, inwieweit andere 
Stellen die derzeit der Polizei übertragenen Aufgaben bearbeiten könnten.  

Vor dem Hintergrund der dargestellten sozialen Gegebenheiten und der Befunde aus der 
Polizeiforschung spricht viel dafür, bestimmte Aufgaben von der Institution Polizei auf an-
dere gesellschaftliche Akteur:innen zu verlagern, gerade auch im Bereich der Prävention. 
Vielfältige polizeiliche Tätigkeiten ließen sich bereits in unmittelbarer Zukunft auf andere 
Stellen übertragen. Dies würde es – weitaus mehr als die in dieser Hinsicht eher begrenzt 
wirksamen Reformansätze – ermöglichen, einerseits die Schattenseiten der Polizeiarbeit 
zu reduzieren und andererseits den Diskurs für eine Abkehr von der fortschreitenden Ver-
sicherheitlichung und Verpolizeilichung zu öffnen, die einen konstruktiven Umgang mit 
sozialen Problemen und gesellschaftlichen Konflikten und Bedrohungslagen erschweren. 
Zugleich könnte die Rolle der Polizei in der Gesellschaft auf das Wesentlichste reduziert 
und die Institution von der mit der Wahrnehmung als allzuständige Behörde einhergehen-
den Überforderung entlastet werden. Die Gesellschaft könnte im Zuge dessen den Blick 
von der kurzfristigen Unterdrückung von Konflikten und Problemsymptomen lösen und 
auf eine nachhaltige Bearbeitung der dahinterliegenden sozialen Fragen und ihrer Ursa-
chen richten. Profitieren würden hiervon nicht nur die Betroffenen der polizeilichen 
Schattenseiten, sondern auch die Gesellschaft, die ihre Konflikte nachhaltiger bearbeiten 
könnte, sowie die Polizei, die von vielen problematischen Arbeitsfeldern befreit und ins-
gesamt entlastet würde. 
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